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1. Der Gastaufnahm evert rag ist  abgeschlossen, sobald das Appartem ent  /  die 
Fer ienwohnung bestellt  und zugesagt  oder, falls eine Zusage aus Zeitgründen 
nicht  m ehr m öglich ist , bereitgestellt  worden ist .  
 

2. Der Abschluss des Gastaufnahm evert rages verpflichtet  die Vert ragspartner zur 
Erfüllung des Vert rages, gleichgült ig, auf welche Dauer der Vert rag abgeschlossen 
ist . 
 

3. Der Verm ieter ist  verpflichtet , bei Nichtbereit stellung des Appartem ents /  der 
Fer ienwohnung dem  Gast  Schadenersatz zu leisten. 
 

4. a)  Der Gast  ist  verpflichtet , bei Nicht inanspruchnahm e der vert raglichen 
Leistungen den vereinbarten oder bet r iebsüblichen Preis zu zahlen, abzüglich der 
vom  Verm ieter eingesparten Aufwendungen. 
 
b)  Die Einsparungen bet ragen nach Erfahrungssätzen bei der Übernachtung 20%  
des Übernachtungspreises. 
 

5. a)  Der Verm ieter ist  nach Treu und Glauben gehalten, nicht  in Anspruch 
genom m ene Fer ienwohnungen nach Möglichkeit  anderweit ig zu vergeben, um  
Bet r iebsausfälle zu verm eiden. 
 
b)  Bis zur anderweit igen Vergabe des Appartem ents /  der Fer ienwohnung hat  der 
Gast  für die Dauer des Vert rages den nach Ziffer  4 errechneten Bet rag zu 
bezahlen. 
 

6. Ger ichtsstand ist  der Bet r iebsort .  


